Wodurch wird ein Einschreiten der Steuerfahndung ausgelost?
RA Jirgen R. Muller’

Nach 8 160 Abs. 1 StPO hat die Staatsanwaltschaft einen strafrechtlich relevanten
Sachverhalt zu erforschen, sobald sie von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis er-
langt hat. Die Ermittlungspflicht besteht nach 8§ 152 Abs. 2 StPO, sofern zureichende
tatsachliche Anhaltspunkte fur eine Straftat bestehen (sog. Legalitatsprinzip). Das ist
nach tUberkommener Definition der Fall, wenn nach kriminalistischer Erfahrung die
Maglichkeit besteht, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt.

Abweichend vom allgemeinen Strafverfahren, bei dem die Aufklarung von Straftaten
in die ausschlie3liche Zustandigkeit der Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfsbeamte
fallt, ist in der AO vorgesehen, dass in genau umrissenen Fallen auch die Finanzbe-
hérden Ermittlungen vornehmen. Im Steuerstrafverfahren fuhrt regelméRig die Fi-
nanzbehdrde in den Grenzen der 88 386 Abs. 2, 399 Abs. 1, 400, 401 AO wegen
ihrer grofBeren Sachkunde' die Ermittlungen selbstédndig durch. Dies ist der Fall,
wenn sich der Verdacht auf eine Tat bezieht, die ausschliel3lich eine Steuerstraftat
darstellt oder zugleich andere Strafgesetze verletzt und deren Verletzung Kirchen-
steuern oder andere offentlich-rechtliche Abgaben betrifft, die an Besteuerungs-
grundlagen, Steuermessbetrage oder Steuerbetrage anknupft. Die Verfahrensherr-
schaft obliegt der Bu3geld- und Strafsachenstelle. Diese erteilt der Steuerfahndungs-
stelle den Ermittlungsauftrag. Die Zustandigkeit der Steuerfahndung zur Ermittlung
von Steuerstraftaten kann nicht unmittelbar aus § 387 AO hergeleitet werden, da sie
keine Steuer verwaltet und nicht in 8 386 Abs. 1 AO als eine fur Steuerstraftaten zu-
standige Finanzbehérde genannt wird.

Ist die Ermittlungszustandigkeit dagegen auf die Staatsanwaltschaft Gbergegangen,
so ist die sonst zustandige Finanzbehdrde beschrankt auf die polizeilichen Befugnis-
se nach der StPO sowie die Befugnisse nach 8 399 Abs. 2 Satz 2 AO und die Betei-
ligungsrechte der 88 403, 407 AO. Dies bedeutet, dass die Finanzbehdrde als Hilfs-
organ der Staatsanwaltschaft tatig wird und deren Weisungen unterworfen ist (8161
Abs. 1 Satz 2 StPO, § 152 Abs. 1 GVGi. V. m. 88 402, 404 GVG).

Verdachtsmomente i. S. v. 8§ 152 StPO, die ein Einschreiten der Steuerfahndung zur
Folge haben, ergeben sich aus nachfolgend dargestellten Anlassen:

1. AuRenprifung

Haufig nimmt die Steuerfahndung die Ermittlungstatigkeit auf, wenn sie von dem Be-
triebsprifer im Rahmen einer Betriebsprifung bei dem Steuerpflichtigen von dem
Verdacht einer Steuerhinterziehung Kenntnis erlangt. Der Betriebsprifer ist gem. §
10 Abs. 1 Satz 1 BpO verpflichtet, die zustandige BuR3- und Strafsachenstelle zu un-
terrichten, wenn sich wahrend einer AulRenprifung zureichende tatsachliche An-
haltspunkte fur eine Steuerstraftat (§ 369 AO) bzw. eine einer Steuerstraftat gleich-
gestellte Straftat (vgl. Nr. 14 AStBV) ergeben. Ein Tatverdacht beim Betriebsprfer
kann insbesondere aufgrund folgender Feststellungen begrindet sein:

* Differenzen beim Rohgewinnaufschlag zu Werten der Richtsatzsammlung und zu
den Vorjahren und zu Vergleichsbetrieben

* nicht gebuchte Betriebseinnahmen

* nicht gebuchte Betriebsausgaben wie Wareneinkaufe, Kosten, Lohne, wenn damit
zusammenh&ngende Betriebseinnahmen nicht erklart werden



* nicht bilanzierte Forderungen

* nicht vorlegbare Registrierkassenstreifen oder Bankbelege

* nicht erklarbare Geldverwendungen

* Vermdgenszuwachse, die vom Steuerpflichtigen beispielsweise mit Spielbankge-

winnen, Darlehen von Verwandten oder ausléndischen Personen erklart werden

* fingierte oder gefalschte Ausgabenbelege bzw. Eingangsrechnungen und Eigenbe-
lege Uber in Wirklichkeit nicht oder nicht in der angegebenen Hohe oder nicht fir
den angegebenen Zweck entstandene Betriebsausgaben

 zur Bestreitung des Lebensunterhalts nicht ausreichende ungebundene Privatent-
nahmen, wenn der Steuerpflichtige ein nur geringes Einkommen in der Steuererkla-
rung anfihrt, dennoch privat ein Luxusauto, wie z. B. einen Ferrari oder Lamborghi-
ni fahrt

* zu Unrecht geltend gemachte Vorsteuerabziige

* lohnsteuerlich nicht erfasste Arbeitskrafte

» Verstol3 gegen die lohnsteuerlichen Pauschalierungsvorschriften bei geringfiigig

Beschaftigten

* VerstblRe gegen das Arbeithehmeriberlassungsgesetz

 Vor- und Rickdatierung von Vertragen

» schwere Méangel in der Kassenfuhrung

» Vereinnahmung von betrieblichen Schecks auf Privatkonten

* Verstol3 gegen die Kontenwahrheit nach 8§ 154 Abs. 1 AO

Nach 8 371 Abs. 2 Nr. 1a AO hat das Erscheinen eines Amtstragers zur steuerlichen
Prifung den Verlust der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige zur Folge. Die
sachliche und zeitliche Reichweite der Sperrwirkung fur die Selbstanzeige wird durch
den Inhalt der dem Betroffenen bekannt zu gebenden Prifungsanordnung festgelegt,
die Sperre wirkt aus Grunden der Rechtssicherheit nur fir die nach der Anordnung
zu prufenden Steuerarten und die genannten Prifungszeitraume. Somit ist noch
wahrend der Betriebsprufung eine strafbefreiende Selbstanzeige beziglich straf-
rechtlich relevanter Vorgange fur nicht von der Prifungsanordnung erfasste Steuer-
arten und fur nicht von dem Betriebsprifungszeitraum und damit von der Sperrwir-
kung des 8§ 371 Abs. 2 Nr. 1a AO umfassten Steuern madglich. In letzterem Fall macht
die Selbstanzeige dann fir den strafrechtlich noch nicht verjahrten Zeitraum Sinn.
Sobald eine Prifungsanordnung ergeht, muss daher der steuerliche Berater mit dem
Steuerpflichtigen die Betriebsprifung vorbereiten und die Méglichkeit einer strafbe-
freienden Selbstanzeige erortern.

Hat die AuRenprifung beim Steuerpflichtigen zu erheblichen Beanstandungen des
Prufers gefuhrt, besteht die Gefahr, dass der Prufungszeitraum unter den Vorausset-
zungen des 8§ 194 Abs. 1 Satz 2 AO i. V. m. 84 BpO erweitert wird. Gemal § 194
Abs. 1 Satz 2 AO kann die AulR3enprifung einen oder mehrere Besteuerungszeit-
raume umfassen.

Es empfiehlt sich, die Tatigkeit des Betriebsprifers zu Uberwachen, damit der Steu-
erpflichtige zumindest einen Uberblick tiber dessen Informationsstand besitzt. Zu-
rickgegebene Unterlagen sollten auf ihre Vollstandigkeit hin Gberpruft werden. Un-
beaufsichtigte Kopien sollten nicht zugelassen werden. Das Personal sollte angewie-
sen werden, nur im Beisein des Steuerpflichtigen oder dessen steuerlichen Beraters
Fragen des Prifers zu beantworten. Der Kreis der Personen, die mit dem Prifer in
Kontakt kommen, sollte klein gehalten werden.



Vorsicht ist geboten, wenn ein Betriebsprifer die Betriebsprufung unterbricht. Dann
liegt der Verdacht nahe, dass der Betriebsprifer von einer Steuerhinterziehung aus-
geht und die BUR3- und Strafsachenstelle hieriber informiert. Die Anfuhrung der Teil-
nahme an Fortbildungsmal3nahmen, Urlaub oder Kur als Grinde fur die Unter-
brechung sind in der Regel Ausreden, denn der Prifungsbeginn wird so gewahlt,
dass derartige Unterbrechungen nicht notig sind.

2. Kontrollmitteilungen

Anlass fur ein Einschreiten der Steuerfahndung sind haufig auch Hinweise, die bei
Betriebsprufungen bei Dritten bekannt geworden sind. Gem. § 9 BpO ist der Be-
triebsprifer verpflichtet, Feststellungen, die nach § 194 Abs. 3 AO fiur die Besteue-
rung anderer Steuerpflichtiger ausgewertet werden kénnen, der zustadndigen Finanz-
behdrde mitzuteilen. Kontrollmaterial Uber Auslandsbeziehungen ist auch dem Bun-
desamt fUr Finanzen zur Auswertung zu Ubersenden. Steht das Kontrollmaterial im
Widerspruch zu den Steuererklarungen, leitet die Finanzbehdrde das Ermittlungsver-
fahren ein.

Finden bei einem Geschéftspartner eine Aul3enprifung oder wegen Steuerdelikten
eine Steuerfahndungsprifung oder wegen anderer als Steuerdelikte, insb. Betrugs-
delikten (88 263ff. StGB), Schmiergeldzahlung, Vorenthaltung und Veruntreuung von
Arbeitsentgelt (8 266a StGB), Konkursstraftaten (88 283ff. StGB), lllegale Beschéfti-
gung auslandischer Arbeitnehmer (88 19 Abs. 1 Satz 6, 229 Abs. 1 Nr. 2, 3 AFG),
polizeiliche oder staatsanwaltliche Ermittlungen statt, kbnnen Querverbindungen zu
anderen Steuerpflichtigen aufgedeckt werden. Stellt ein Betroffener fest, dass eine
solche Querverbindung aufgefunden wurde, sollte aus Grinden der Fairness Uber-
legt werden, den Dritten zu informieren, um diesem im Falle der Steuerhinterziehung
die Moglichkeit der Selbstanzeige zur Erlangung der Straffreiheit zu er6ffnen.

3. Auskunft des Bundesamtes der Finanzen

Auf Anforderung der Finanzbehorden erstellt der Auslandswirtschaftsdienst des Bun-
desamts der Finanzen Uber auslandische Firmen eine Stellungnahme. Ein besonde-
res Augenmerk auf den Sachverhalt wirft der Prifer bei vermuteten Domizilgeschaf-
ten, auslandischen Scheinwohnsitzen, Grindung von Basisgesellschaften in Niedrig-
steuerlandern oder Darlehensgewéahrung aus dem Ausland. Die Steuerfahndung wird
zur Aufklarung solcher Sachverhalte herangezogen, da es in der Regel um hohe
Steuerbetrage geht, die gleichzeitig eine strafrechtliche Brisanz bergen.

4. Selbstanzeigen

Nach Nr. 115 Abs. 1 AStBV sind der BUR- und Strafsachenstelle Selbstanzeigen i. S.
v. 8 371 AO und 8 378 Abs. 3 AO zuzuleiten. Regelmé&Rig leiten die Finanzbehdrden
nach Eingang einer Selbstanzeige ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren
ein, allein um deren Wirksamkeit zu tUberprifen. Im Hinblick auf Nr. 120 Abs. 1 Satz 2
AStBV ist die routinemaRige Einleitung des Steuerstrafverfahrens insb. bei sog.
zweistufigen Selbstanzeigen rechtswidrig. Die BuR3geld- und Strafsachenstelle pruft,
ob die Angaben fur eine wirksame Selbstanzeige ausreichen und ob dem Tater ggf.
Gelegenheit zu geben ist, die Angaben zu vervollstandigen (Nr. 120 Abs. 1 Satz 1
AStBV). Nur wenn der Sachverhalt weiter aufklarungsbedurftig ist, hat die Buf3geld-
und Strafsachenstelle die Ermittlungen aufzunehmen (Nr. 120 Abs. 1 Satz 2 AstBV ).

Zieht ein Tatteilnehmer (Mittater, mittelbarer Tater, Gehilfe oder Anstifter) eine
Selbstanzeige in Betracht, hat diese ausschliel3lich strafbefreiende Wirkung fur den



Anzeigenerstatter, nicht aber fur die anderen Tatbeteiligten. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO
steht der Selbstanzeige des weiteren Tatbeteiligten entgegen, da die Tat als entdeckt
gilt. Es empfiehlt sich vorher eine Abstimmung zwischen den Tatbeteiligten vorzu-
nehmen.

5. Mitteilungspflicht von Gericht und Behdrden

Hinweise auf Steuerhinterziehung erhalten die Finanzbehérden auf Grund gesetzli-
cher Verpflichtung von den verschiedensten Dienststellen. 8§ 116 Abs. 1 AO ver-
pflichtet Gerichte und Behdrden, die Finanzbehdrden Uber Tatsachen zu informieren,
die den Verdacht einer Steuerstraftat begriinden, sofern die Tatsachen dienstlich in
Erfahrung gebracht worden sind. Kenntnisse von Steuerordnungswidrigkeiten I6sen
keine Anzeigepflicht aus, private Kenntnisse ebenso wenig. Die praktische Bedeu-
tung von 8 116 AO ist gering, da ressortfremde Behdrden oftmals nicht mit dem Tat-
bestand der Steuerstraftaten vertraut sind und den meisten Behdrden und Gerichten
die Vorschrift nicht bekannt ist." Kreditinstitute sowie Betriebe gewerblicher Art der
Korperschaften des offentlichen Rechts und berufsstandische Selbstverwaltungskor-
perschaften sind weder amtshilfepflichtig noch anzeigepflichtig.

a) Mitteilungspflicht im Zivilverfahren

Von Bedeutung ist die Mitteilungspflicht insb. in Scheidungsverfahren, in welchen
Uber die Hohe des Einkommens des Unterhaltsverpflichteten gestritten wird, aber
auch in Zivilverfahren, in denen tber die Héhe von Ruckzahlungsansprichen von
zum Teil gegenuber den Notaren nicht erklarten Kaufpreisen eines Wohngrund-
stiickes oder Uber die Hohe von Schadensersatz von durch Schwarzarbeit ausge-
fuhrten Werkleistungen gestritten wird.

b) Anzeigenpflicht im Strafverfahren
Auch Strafverfahren, hier Falle wie Schmiergeldzahlungen, Betrugsverfahren und
Konkursdelikte sind von Bedeutung.

Wegen der Anzeigepflicht nach 8 116 AO sind die Polizeibehtrden verpflichtet, bei
Anzeigen von Einbruchdiebstahl durch den Betroffenen oder durch die Versiche-
rungsgesellschaft Mitteilungen an die Finanzbehoérden zu tatigen, wenn sich der Ver-
dacht einer Steuerstraftat aufdrangt. In solchen Anzeigeféllen offenbart der Steuer-
pflichtige oft mehr, als in den Steuerakten enthalten ist.

¢) Mitteilungspflicht von Rundfunkanstalten

Offentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind bei Honorarzahlungen fiir Leistungen
freier Mitarbeiter, Behorden bei Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse zu Kon-
trollmitteilungen an die Finanzbehérden verpflichtet. Im Beratungsgesprach sollte der
steuerliche Berater den Mandanten hierauf hinweisen. Steht der Inhalt der Steu-
erakte im Widerspruch zu den Kontrolimitteilungen, gibt also beispielsweise der
Steuerpflichtige das Honorar des 6ffentlich-rechtlichen Rundfunksenders in der Ein-
kommensteuererklarung nicht an, oder widersprechen sich die Angaben der Steuer-
pflichtigen in den verschiedenen Veranlagungszeitraumen, muss mit der Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens gerechnet werden. Die Haufung von Kontrollmitteilungen
kann ebenfalls Fahndungsmalinahmen auslosen.

d) Mitteilungspflicht in Erbféallen
Nach § 33 ErbStG sind gewerbsmafige Vermodgensverwalter, z. B. Banken, Spar-
kassen und Versicherungsunternehmen, zur Anzeige von Vermdgenswerten an das



Erbschaftsteuer-Finanzamt verpflichtet. Aus diesen Mitteilungen kdnnen sich Hinwei-
se auf nicht versteuertes Kapital und nicht versteuerte Ertrdge ergeben. Das Erb-
schaftsteuer-Finanzamt hat dem fur die Besteuerung des Erblassers nach dem Ein-
kommen und Vermdgen zustandigen Finanzamt den ermittelten Nachlass mitzu-
teilen, wenn der Reinwert mehr als 250000 EUR oder das zum Nachlass gehérende
Kapitalvermdgen mehr als 50000 EUR betragt. Aul3erdem hat das Erbschaftsteuer-
Finanzamt dem fur die Besteuerung des Erwerbers nach dem Einkommen und dem
Vermobgen zustandigen Finanzamt den Erwerb mitzuteilen, wenn dessen erb-
schaftsteuerlicher Bruttowert mehr als 250 000 EUR oder das zum Nachlass geho-
rende Kapitalvermdgen mehr als 50000 EUR betragt.

Nach § 34 ErbStG mussen in Erbféllen Gerichte, Notare und sonstige Urkundsperso-
nen der Erbschaftssteuerstelle in einer Vielzahl von Fallen Abschriften von folgenden
Schriftstiicken Ubermitteln: ertffnete Testamente, Erbscheine, Testamentsvollstre-
ckerzeugnisse, Vereinbarungen der Gitergemeinschaft usw. Bei Schenkungen und
Zweckzuwendungen unter Lebenden haben Gerichte, Notare und sonstige Urkunds-
personen dem Erbschaftsteuer-Finanzamt eine Abschrift der Schenkungsurkunde zu
ubermitteln. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens erfolgt, wenn die Herkunft
des Vermdgens beim Erblasser nicht erklart werden kann.

e) Erwerb von Grundstiicken

Die Finanzbehérden werden von Notaren gem. 8 18 GrEStG uber Grundstiicksge-
schafte informiert. Das Finanzamt verlangt im Veranlagungsverfahren Auskunft Gber
die Herkunft des Geldes fur die Zahlung des Kaufpreises und leitet das Ermittlungs-
verfahren nach § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO ein, wenn sich die Herkunft des Geldes
nicht aus den Einkommensteuererklarungen erklaren lasst und der Kaufpreis in kei-
nem Verhaltnis zum erklarten Einkommen steht.

f) Bargeldtransfer

Die Ruckfuhrung von Schwarzgeldvermégen in den Wirtschaftskreislauf birgt das
Risiko der Entdeckung. Mit der Einfihrung des Euro wurde bares Schwarzgeldver-
maogen in wirtschaftlicher Hinsicht wertlos, so dass die Tafelpapiere zwecks Um-
tausch aus den Schlie3fachern und Depots im Ausland entnommen werden mussten.
Wegen der erhdhten Bargeldkontrollen an den Grenzen zu Deutschland stieg das
Risiko der Entdeckung bei der zollamtlichen Uberwachung. Wurde der Steuerpflich-
tige bei der zollamtlichen Uberwachung des Bargeldverkehrs nach § 12a FVG i. V.
m. 8§ 10 ZollvG mit Bargeld oder gleichgestellten Zahlungsmitteln oder mit Bank-
unterlagen beim Grenzubertritt angetroffen, muss der Steuerpflichtige mit einer Kon-
trollmitteilung rechnen. § 12a Abs. 4 FVG regelt die Verarbeitung, Nutzung und U-
bermittlung der erhobenen personenbezogenen Daten. Die Zollbehdrden und die
Beamten des Bundesgrenzschutzes durfen die zur Erfullung ihrer Aufgaben er-
hobenen personenbezogenen Daten (8§ 12a Abs. 4 Satz 1 FVG) an die zustandigen
Strafverfolgungsbehérden und an die zustandige Oberfinanzdirektion als Bundesbe-
horde Ubermitteln, soweit dies zur Erflllung der Aufgaben der Ubermittelnden Behor-
de oder der Aufgaben des Empfangers erforderlich ist (§ 12a Abs. 4 Satz 2 FVG).
Die Aufgaben der Gbermittelnden Behdrde bestimmen sich nach § 12a Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 Satz 1 FVG. Steuerpflichtige, bei denen weniger als 1 5 000 EUR Bargeld
gefunden werden, muissen trotz der Beschréankung der Anzeigepflicht nach § 12a
Abs. 2 Satz 1 FVG auf Zahlungsmittel im Wert von tber 15000 EUR ebenfalls mit
Kontrollmitteilungen an das zustandige Finanzamt rechnen. Fir die Steuerpflichtigen
stellt sich die Frage, ob eine Selbstanzeige nach § 371 AO sinnvoll ist. Die Sperre
nach 8 371 Abs. 2 AO sind unmittelbar nach der Kontrolle noch nicht eingetreten. Die



Bargeldkontrolle hat bis heute nicht an Brisanz verloren. Die Grenzen werden nach
wie vor kontrolliert.

Mit Kontrollmitteilungen durch die Zollbehérden ist auch infolge der Kontrollen des
grenzuberschreitenden Briefverkehrs zu rechnen. Die Deutsche Bundespost ist gem.
Art. 40 ZK verpflichtet, Postsendungen im Drittlandsverkehr den Zollbehérden zu ge-
stellen. 8 5 Abs. 1 ZollVG begrtindet diese Pflicht auch im innergemeinschaftlichen
Postverkehr, sofern zureichende tatsachliche Anhaltspunkte bestehen, dass ein Ver-
stol3 gegen ein Einfuhr-, Durchfuhr- und Ausfuhrverbot besteht. Finden die Zoll-
behorden in der Post Bankunterlagen vor, erfolgt eine Mitteilung an die zustandigen
Behorden.

Auch bei der grenzuberschreitenden Bargeldkontrolle nach § 12a FVGi. V. m. S; 10
ZollVG muss mit Kontrollmitteilungen gerechnet werden. Postsendungen durfen von
den Zollbediensteten nur dann geo6ffnet und gepruft werden, wenn diese von den Be-
troffenen nach 8 5 Abs. 1 ZollVG vorgelegt werden. § 10 Abs. 5 ZollVG schrankt das
Grundrecht des Brief- und Postgeheimnisses nach Art. 10 GG insoweit ein. Da §12a
Abs. 2 Satz 4 FVG ausschlief3lich auf § 10 ZollVG, nicht aber auf 85 ZollVG verweist,
ist eine Uberwachung des Postverkehrs nicht zulassig. Trotz der Einschrankungen in
§ 12a Abs. 4 FVG kommt es in der Praxis immer wieder zu unzuléassigen Kontrollmit-
teilungen.

g) Bankdurchsuchung

Von besonderer Bedeutung sind nach wie vor Bankendurchsuchungen infolge der
Kapitaltransfers in Niedrigsteuerlander, insb. Luxemburg und Schweiz, aber auch
wegen des Verdachts der Beihilfe von Bankmitarbeitern zur Steuerhinterziehung von
Kunden. Ein Bankgeheimnis gegentuber den Finanzbehorden existiert nicht. Auch 8§
30a AO begriindet kein Bankgeheimnis gegentber Finanzbehodrden. § 30a Abs. 3
AO schutzt erst recht nicht vor Kontrollmitteilungen bei CpD-Konten, die zur Ver-
schleierung oder Verdeckung von steuerrelevanten Sachverhalten missbraucht wer-
den kénnen. Auch wenn die offentlich-rechtlichen Kreditinstitute (z. B. Sparkassen,
Schuldenverwaltungen, Bundesbank und Landeszentralbanken) nicht zur Amtshilfe
verpflichtet sind (8111 Abs. 3 AO), besteht gem. § 105 Abs. 1 AO eine Auskunfts-
pflicht nach 88 93 ff. AO gegenlber den Finanzbehdrden. Gem. § 54 StPO mussen
Bedienstete der offentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Strafverfahren von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden werden. Ein Zeugnisverweigerungsrecht nach 8§ 53
StPO haben Bankangestellte mit Ricksicht auf das Steuergeheimnis nicht. Die Bank
ist allerdings nicht gehindert, den Kunden Uber bevorstehende oder durchgefihrte
Durchsuchungs- oder BeschlagnahmemalRnahmen zu informieren.

h) Mitteilungspflicht nach dem GeldwascheG

Nach 8 11 Abs. 1 GeldwascheG sind Kreditinstitute verpflichtet, Tatsachen, die dar-
auf schlieBen lassen, dass eine Finanztransaktion einer Geldwéasche nach 8261
StGB dient, den zustandigen Strafverfolgungsbehérden mitzuteilen.

1) Mitteilungspflicht des Bundesaufsichtsamtes fur Wertpapierhandel
Auch Spielbanken sind zur Anzeige nach 8 11 Abs. 1 GeldwascheG verpflichtet.

Das Bundesaufsichtsamt fir den Wertpapierhandel und die dieses Amt unterstiitzen-
den Behorden sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 WpHG nicht befugt, den Finanzbehdtrden
die im Rahmen der Insiderbekampfung von den Banken erlangten Kundendaten mit-



zuteilen. 8 116 AO ist nicht anwendbar. Nach § 8 Abs. 2 Satz 2 WpHG besteht eine
Ausnahme, soweit die Finanzbehdrde die Kenntnisse fur die Durchfihrung eines Ver-
fahrens wegen einer Steuerstraftat sowie einer damit zusammenhangenden Be-
steuerung benoétigt, an deren Verfolgung ein zwingendes o6ffentliches Interesse be-
steht.

6. Chiffre-Anzeigen

Chiffre-Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften bieten Ankntpfungspunkte fir nicht-
versteuerte Tatigkeiten und bieten Anlass fir FahndungsmalRnahmen. Die Steuer-
fahndung wertet den Anzeigenteil der Tageszeitung regelmalig aus und interessiert
sich insbesondere fir Inserate von inlandischen und ausléandischen Luxus-
wohnungen, Privatflugzeugen, Yachten. Auch der Anzeigenteil von Spezialzeitschrif-
ten wird ausgewertet. Die Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG bietet keinen
Schutz fur Inserenten. Zur Feststellung der Auftraggeber von Chiffreanzeigen sind
Auskunftsersuchen an die Presse sowohl im Besteuerungsverfahren als auch im
Straf- und Bul3geldverfahren zulassig. Das Auskunfts- und Zeugnisverweigerungs-
recht der Mitarbeiter der Presse nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 AO und 8§ 53 Abs. 1 Nr. 5
StPO erstreckt sich nur auf den redaktionellen Teil von Druckwerken, nicht auf An-
zeigen.

7. Anzeigen durch Dritte
Auch Informationen durch Dritte (Anzeigen unter Namensnennungen oder anonyme
Anzeigen) geben Anlass fur Fahndungsmalnahmen:

a) Anonyme Anzeigen

Die Steuerfahndung schreitet nicht nur bei Anzeigen unter Namensnennung ein,
sondern auch auf Grund anonymer Anzeigen. In diesen Fallen missen die Anzeigen
konkrete Informationen enthalten, die den Verdacht einer Steuerhinterziehung be-
grunden. Pauschale Behauptungen fuhren nicht zum Einschreiten der Steuer-
fahndung. Oftmals wird unter dem Deckmantel einer ,Selbstanzeige" die Steuerfahn-
dung zur Durchsetzung zivilrechtlicher Streitigkeiten eingeschaltet.

b) RachemalRnahmen

Drohen ,RachemalRnahmen" von dritter Seite, so wenn ein Geschaftspartner geprellt
und sich eine Auseinandersetzung mit einem Geschaftspartner ausweitet, das Ar-
beitsverhaltnis eines gekindigten Mitarbeiters ohne gutliche Einigung beendet wird
oder die Ehe des Mandanten streitig geschieden wird, kann es zu einer Anzeige un-
ter Namensnennung oder zu einer anonymen Anzeige kommen. Der Anzeigende,
der sich haufig der Mittaterschaft oder Beihilfe strafbar gemacht hat, lasst sich von
der Anzeige nicht abhalten, da ihn grundsatzlich die strafbefreiende Selbstanzeige
schitzt. Besondere Gefahr droht im Rahmen von Unterhaltsprozessen, wenn uber
das Einkommen gestritten wird.

c) Erpressungsfalle

Informieren indiskrete Bankmitarbeiter Uber illegale Transaktionen der Kunden die
Staatsanwaltschaft oder die Finanzbehdrden, muss mit Fahndungsmafl3nahmen ge-
rechnet werden. Ein Fall besonderer Art ist die Erpressung der Commerzbank Inter-
national S.A. Luxemburg (sog. CISAL-Fall). Die Bank wurde mit der Drohung er-
presst, Bankdaten von Kunden an die Finanzverwaltung und die Staatsanwaltschaft
zu Ubergeben, wenn man nicht einen Betrag zahlen wolle. Die Unterlagen gelangten
in die Hand der Staatsanwaltschaft, die sie an die Steuerfahndung weiterreichte. Die



Weitergabe der Daten an die Steuerfahndungsstelle wurde fir mit 8 1 16 Abs. 1 AO
vereinbar erklart. Die Verwertung wurde als zulassig anerkannt.

Hat ein Gbergangener Erbe Kenntnis von Schwarzgeldvermégen im Ausland, nutzt er
dies moglicherweise zu Erpressungsversuchen gegeniber den Miterben. Der Straf-
barkeit der durch die Erpressungsversuche angetragenen Steuerhinterziehung kann
man sich u.a. durch eine eigene Selbstanzeige erwehren. Zugleich ist der Weg fur
eine Strafanzeige und einen Strafantrag (8 158 StPO) wegen versuchter Erpressung
(88 253 Abs. 1 u. 3, 22, 23 Abs. 1 StGB) eroffnet. Die steuerlichen Folgen in diesem
Fall missen hingenommen werden. Andererseits kbnnen Miterben, die Kenntnis von
Schwarzvermdgen im Ausland haben und steuerehrlich bleiben wollen, eine Meldung
nach 8§ 30 ErbStG abgeben. Damit wird das Vermégen des Nachlasses gegentber
dem Erbschaftsteuer-Finanzamt offen gelegt.

8. Ergebnis

Die Aufzahlung der zuvor genannten Anlasse fir ein Einschreiten der Steuerfahn-
dung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie ist beispielhaft, um die Vielfalt
der Anlasse aufzuzeigen.

Droht die Steuerhinterziehung entdeckt zu werden, verschafft die Selbstanzeige nach
8371 AO dem Steuerpflichtigen, der eine Steuer ganz oder teilweise hinterzogen hat,
durch Offenbarung seines Fehlverhaltens und Zahlung der Steuer, auch bei vollen-
deter Tat Straffreiheit (8371 Abs. 1 AO). Hat sich der Steuerpflichtige zur Selbstan-
zeige entschlossen, ist Eile geboten, damit nicht zwischenzeitlich ein Ausschluss-
grund des 8371 Abs. 2 AO eintritt. Eine nicht rechtzeitig erstattete Selbstanzeige ist
unwirksam.

Eine Selbstanzeige ist bei § 370a AO nicht ausgeschlossen. Eine fir 8 370 AO wirk-
same Selbstanzeige lasst die Strafbarkeit nach § 370a AO unberihrt; eine Selbstan-
zeige in den Fallen des 8 370a AO wirkt strafmildernd; das Strafmafl3 reduziert sich
auf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren.

Die Selbstanzeige bietet keinen Schutz vor Ermittlungen der Finanzbehorde. Die U-
berprifung der Richtigkeit der Angaben in der Selbstanzeige ist zulassig. Oftmals
wird auf die Selbstanzeige hin ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. So wird dem
Steuerpflichtigen die Mdglichkeit einer Berichtigung der Selbstanzeige mit strafbe-
freiender Wirkung genommen. Mdglich ist auch die Einleitung einer Steuerfahn-
dungsprufung. Hierauf gilt es sich vorsorglich einzustellen.



	RA Jürgen R. Müller'

